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Bebauungsplan 0 R T S TEl LEG G L F I N G 
Gemeinde Bad FOssing, Ortsteil Egglfing 

----_ ~..._-----------... 

Begründung zur 26. Änderung, mit Deckblatt Nr. 26, vom 20. August 2004 

Al Grundstücksbeschreibung: 

I: Lage und Größe 

Das Grundstock, Flur Nr. 144, Gemarkung Egglfing am Inn, liegt im Osten des Orts

teils Egglfing, Gemeinde Bad Füssing, im Baugebiet" Ortsteil Egglfing". 

Entfernung zur Orts mitte (Kirche) beträgt ca. 450 m. 

GrundstOcksgröße Flur Nr. 144 1967 m' 

Grundstocksaußenmaße N/S - Richtg. 102 m 

ONV - Richtg. 20 m 

Abgrenzung nach Süden Gemeindeweg 
Abgrenzung nach Westen Wiese 
Abgrenzung nach Norden Wiese 
Abgrenzung nach Osten Bebautes GrundstOcke 

Im südlichen Teil des Grundstücks steht das bestehende Appartementhaus des 
GrundstückseigentOmers mrt den dazugehörigen Garagen und Stellplätzen. 

11: Geländeverhaltnisse und Vegetation: 

Waagrechtes, ebenes Gelände, ca. auf dem Niveau der öffentlichen Straße. 

Keine Hochwassergefährdung voraussehbar. 

Baugrund aus Humus und Kiesgemisch mit Wiesenbegrünung. 

Besondere Maßnahmen zur Herstellung eines tragfähigen und sicheren Untergrun

des sind nicht erforderlich. 

Die Nachbargrundstocke Flur-Nr. 143/2; 143/1; 143 sind bereits bebaut. 


B) Geplante bauliche Nutzung 


Der nördliche Teil des Grundstücks soll für ein Einfamilien - Wohnhaus genutzt wer

den. 

Im Bebauungsplan Ist keine Bebauung des Grundstücks vorgesehen. Die Änderung 

bewirkt eine bessere Ausnutzung des Grundstücks. 

Entsorgung, Wasserversorgung, Stromversorgung usw. sind durch bereits 

ausgeführte Erschließungsmaßnahmen gesichert. 




Cl 	 WÜrdigung der naturschutzrechtlichen Belange 

1. Bestandsaufnahme 	 Matrix Abb. 7 

Bei der zu bebauenden Fläche handelt es sich um eine Intensiv gepflegte Grünflä
che. Der Versleglungsgrad hat eine feslgesetzte GRZ von 0,35, 

q 	 Das Baugrundslück ist gemäß Matrix Abb. 7 In die Kategorie I Typ 8 
Einzuordnen 

Die Befestigen der Zufahrten wird mit einem wasserdurchlässigen Belag, wie z.B, 

Rasengitlersleinen, Rasenpflaster, Schotlersteinen, Granit- und Betonverbundstei

nen erstellt. 

Das gesamte Oberflächen- und Dachwasser wird auf dem GrundstOck gesammelt 

und auf diesem versickert. 


Auf Grund der oben getroffenen Annahmen wird ein Faktor für die Ausgleichsflächen 

von 0,3 angenommen. 


Grundstücksfläche 	 940 m' 


GRZ 0,35 	 329m' 

Ausgleichsfläche 	 100 m' 

Als Ausgleichftächen werden mehrreihige Hecken an der Grundstücksgrenze ge
pflanzt, 

94072 Bad FüssinglEgglfing, den 19,08.2004 

BAUTECHNIK & BAUBIOLOGIE 
KÄLKER Bernd 
Habichtstr. 7 	 Bad Füssing/Egglfing 
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Der Gemeinderat hat sm 23.08.2000 die ,Ä.nderung deG Bebsuungsplane6 fjCm. § 2 Abs. 1 
BauGB beschiossen. 

Bad Füs.lng, 02.013.2005 

Oie vorgezogene Bürgerbeteiligung wurde vom 04.10.2004 bis1B.10.2004vorgenommen. 

Bad FÜ.5in~, 02.013.2005 

, Der Entwurf des Deckblatte:; Nr, 26 i.d.F. vom 12.08.2004 wurde mit Begrundung gern, 
I ~ § 1) Ab•. 2 B8uGB in der Zelt vom 09.12.2004 bi.l0.o1.2005 (lf/entlich aUs,)eleqt, 

Ort und Dauer aer öffentl1chen Auslegung wurde ortsüblich bekannt gem.3cht. Die B<rt'eiligung 
der r räger öffentlicher Belange nach § 4 Ab:;;, 1 BauGB wurde: mit Schrelpen vom 01.122004 
dunchgl'führt, 

Bad FÜ55ing, 02.08.2005 

Die BebauungBplani:lnderung wird mit dem rage der Bekanntmachung, das iBt am 

02.082005, gern. § 10 BauGB rechtsverbind!\ch. Die Aw;;legung wurde ortsüblich am 
02.013.2005 bekannt;;eqeren, 

,__ 	 In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, daß die Bebauung~p!anänderung im Rat
haus Bad füsBing während der eilig. OieMtstunden von jedermann eingesehen werden kann. 

Auf die Vorschriften aes § 44 Abs. 3 und 4 BauGB über ale fri:;tgernäße Ge!tendrnachung 

etwaiger Ent6ChädigungsaneprUche fJr Eingriffe in eine blvherJge Nutzung durch die:'.?e Bevau~ 
ungsr.anänderunq und üver dae; Erlöschen von Entschi:jdfgung:;ansprüche wird hingewiesen. 

Ur.beacht:lich werden e:ne nach § 214 Aus, 1 Satz 1 Nr.l bis 3 BeluGB beachtliche Verletzung 
,;'leI" dort bezeichneten Verfahrens~ und formvorschriften, eine utrter BerDck&ichtigung des § 

214 Ab!? 2 be.acht!;che Verletzung der Vorechriften über da:'.? Verhältni:'.? ae6 Bebauunge;p!.:1ne:s 

und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Ab!? 3 Satz 2 beachtliche MJinge! des Abwj3~ 
gungeworflan\3s, wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren !?eit dem lnkrafttreten ae6 Bebau~ 
L.ngsplanes schriftlich gegenDber der Gerne/Me g:ettend gemacht worden sind (§ 215 Ap:'.? 1 

BauGB), 


